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Schon bisher hat jeder Notar 
die Pflicht, einen beurkunde-
ten Grundstückskaufvertrag 
dem zuständigen Finanzamt 
mitzuteilen. Dort wird geprüft, 
ob und inwieweit der Erwerb 

der Grunderwerbsteuer unter-
liegt. 
Das zuständige Finanzamt er-
lässt dann den Grunderwerb-
steuerbescheid unter Berück-
sichtigung der Angaben aus 

dem zugrunde liegenden Kauf-
vorgang.

§ 20 des Grunderwerbsteuer-
gesetzes (GrEStG) ist jetzt neu 
gefasst. Neben dem Vornamen, 
Zunamen und der Anschrift 
der Vertragsparteien muss das 
zuständige Notariat bei der 
Veräußerungsanzeige auch die 
steuerliche 

Identifikationsnummer

gem. § 130 b AO von Veräußerer 
und Erwerber mitteilen.

Durch die neue Verpflichtung 
der Notare, auch die steuerliche 
Identifikationsnummer der Ver-
tragsparteien mitzuteilen, ver-
spricht sich der Gesetzgeber, 
dass die Finanzverwaltung einen 
eindeutigen Anknüpfungspunkt 
erhält, um die für die Beteili-
gten zuständigen Finanzämter, 
insbesondere für Ertrags- und 
Umsatzsteuern, verwaltungs
ökonomisch zu ermitteln (Gott-
wald, DNotZ 11, 83 ff.).

Jede natürliche und auch je-
de juristische Person hat eine 
steuerliche Identifikations-
nummer nach § 139 b AO. Alle 
Notariate sind nunmehr gehal-
ten, diese Nummer für beide 
Vertragsparteien zu erfragen. 

Soweit die Meldeformulare der 
Finanzämter nach §  18 Abs.  1 
Satz 1 GrEStG noch nicht umge-
stellt sind, muss die steuerliche 
Identifikationsnummer trotz-
dem angegeben werden. 

Wenn die Angabe unterbleibt, 
ist dies nicht folgenlos. Der Ge-
setzgeber lässt in § 16 Abs. 1 – 4 
GrEStG unter bestimmten ma-
teriellrechtlichen Bedingungen 
für an sich grunderwerbsteuer
pflichtige Vorgänge die Auf-
hebung der Steuerfestsetzung 
oder die Nichtfestsetzung der 
Steuer zu. 

Von solchen Vergünstigungen 
sind Vorgänge ausgenommen, 
die nicht ordnungsgemäß ange-
zeigt waren (§ 16 Abs. 5 GrEStG). 
Damit hat die ordnungsgemäße 
Anzeige nach §  18 GrEStG für 
die genannten Befreiungsvor-
gänge anspruchserhaltenden 
Charakter. Die Nichtangabe der 
Identifikationsnummer(n) kann 
daher in solchen Fällen erheb-
liche Nachteile auslösen und 
Schaden verursachen.
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